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Erzbistum

„Ehrlichkeit, Wachsamkeit und Schutz“
Über Leitlinien und Ausführungsverordnungen des Kölner Erzbistums im Fall sexueller Missbrauchsvergehen

Monsignore Dr. Stefan Heße
leitet im Kölner Generalvikariat
die Hauptabteilung Seelsorge-
Personal. Im Interview mit der
Kirchenzeitung erläutert er, wie
nach sexuellen Missbrauchs-
fällen durch Priester, Diakone
und andere kirchliche Mitar-
beiter vorzugehen sei.

Wie gehen Sie im Erz-
bistum Köln vor, wenn

ein Verdacht auf sexuellen
Missbrauch vorliegt?

HESSE: In unserem Erzbistum
gelten die „Leitlinien zum Um-
gang mit Fällen sexuellen Miss-
brauchs“, die 2002 von der Deut-
schen Bischofskonferenz be-
schlossen wurden, mit ergän-
zenden Ausführungsbestim-
mungen für das Erzbistum Köln.
Danach handeln wir. Menschen,
die Opfer von sexuellem Miss-
brauch geworden sind, können
sich als Ansprechpartner direkt
an Prälat Norbert Trippen wen-
den. Er führt mit den Betroffenen
das erste Gespräch. Hierbei ist
ein hohes Maß an Sensibilität
notwendig. Sie müssen beden-
ken, was es für ein Opfer bedeu-
tet, über den Missbrauch zu
sprechen. Handelt es sich beim
mutmaßlichen Täter um einen
Priester, Diakon oder Pastoral-
bzw. Gemeindereferenten unse-
res Bistums, übergibt Prälat
Trippen seine Unterlagen zur
weiteren Bearbeitung an mich
als Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge-Personal. Mir steht zu
diesem Zweck eine Kommission
von Fachleuten zur Seite. Das
sind Ärzte, Psychologen, Seel-
sorger und Juristen, die dem Op-
fer individuelle therapeutische
und seelsorgliche Hilfe aufzei-
gen und anbieten können. Das
Opfer steht für uns im Mittel-
punkt! Natürlich sprechen wir
auch mit dem mutmaßlichen
Täter.

Zu welchem Zeitpunkt
werden die staatlichen

Behörden eingeschaltet und
von wem?

HESSE: Sobald sich der Ver-
dacht eines sexuellen Miss-

brauchs erhärtet, wird die Staats-
anwaltschaft informiert. Wir
empfehlen den Betroffenen im-
mer, die Tat anzuzeigen, und
auch dem Verdächtigten raten
wir zur Selbstanzeige. Es kommt
vor, dass die Opfer oder ihre Fa-
milien eine Anzeige aus sehr
persönlichen Gründen aus-
drücklich nicht wollen. Eine sol-
che Bitte muss man respektieren,
und das tut übrigens auch der
Staat, denn es gibt hier keinen
Anzeige-Automatismus. Wir
unterstützen vorbehaltlos die
Aufklärung durch die staatlichen
Behörden, mit denen es im Erz-
bistum Köln eine gute Koopera-
tion gibt. Wir gehen so transpa-
rent wie möglich vor. Als bei-
spielsweise vor zwei Jahren An-
schuldigungen gegen einen be-
reits verstorbenen Priester laut
wurden, haben wir von uns aus
öffentlich weitere mögliche Op-
fer gebeten, sich zu melden.

Jetzt ist der Vorwurf zu
hören, die Kirche wolle

sexuellen Missbrauch in ihren
Reihen in eigener Zuständig-
keit und nach ihren eigenen Re-
geln verfolgen, sie kooperiere
nicht ausreichend mit den
staatlichen Behörden. Wie ist
das Verhältnis von weltlicher
und kirchlicher Gerichtsbar-
keit?

HESSE: Weltliche und kirchli-
che Gerichtsbarkeit betreffen
verschiedene Rechtskreise, die
getrennt und unabhängig vonei-
nander sind, aber nicht mitei-
nander konkurrieren. Für alle
Bürger ist natürlich das staatli-
che Gesetz die erste Rechts-
grundlage. Deshalb arbeiten wir
selbstverständlich mit den Straf-
verfolgungsbehörden zusam-
men. Für die Kirche gilt dazu
noch ein weiteres, innerkirchli-
ches Recht. Es relativiert das
staatliche Recht in keiner Weise
und ist ihm auch nicht vorgeord-
net. Im Verdachtsfall eines se-
xuellen Missbrauchs gibt es also
zwei Strafverfahren, ein weltli-
ches und ein kirchliches. Zum
Kirchenrecht kann man sagen,
dass es sehr viel strengere Maß-
stäbe anlegt als das weltliche

Recht. Es ermöglicht wegen der
Unabhängigkeit vom staatlichen
Strafverfahren, Straftaten dis-
ziplinarisch zu verfolgen, auch
wenn die Staatsanwaltschaft
kein Verfahren eröffnet oder es
einstellt. Und anders als im
staatlichen Recht kann in be-
gründeten Einzelfällen sogar die
Verjährung ganz ausgesetzt

werden, sodass eine kirchliche
Strafverfolgung auch noch nach
Ablauf von zehn Jahren möglich
bleibt. 

Wie geht das Kirchen-
recht vor, und was pas-

siert mit schuldig gewordenen
Priestern?

HESSE: Bei erhärtetem Ver-
dacht wird eine Untersuchung
eingeleitet und ein eigenes in-
nerkirchliches Rechtsverfahren
eröffnet. Ist ein Seelsorger ver-
dächtigt, muss geprüft werden,
ob er überhaupt noch einmal
eingesetzt werden kann oder
nicht. Diese Entscheidung kann
in keinem Fall großzügiger aus-
fallen als das Urteil eines staat-
lichen Gerichts, sehr wohl kann
aber eine deutlich strengere
Entscheidung getroffen wer-
den. In jedem Fall wird geprüft,
welche Maßnahmen wie etwa
eine Therapie zusätzlich erfor-
derlich sind. Hierzu werden un-
abhängige psychologische
Fachgutachter eingeschaltet.
Bei einer Verurteilung können
Kirchenstrafen verhängt wer-
den wie die Suspendierung vom
Amt oder im besonders schwe-
ren Fall die Entlassung aus dem

Klerikerstand. Sexueller Miss-
brauch durch Geistliche ist nach
Kirchenrecht eine besonders
schwere Straftat. Der Priester
handelt ja „in persona Christi“,
er handelt an Christi Statt. Das ist
seine besondere Berufung, auf
die er sich jahrelang vorbereitet.
Zugleich ist es auch seine be-
sondere Verantwortung und
Vertrauensstellung. Gerade
wenn Priester Menschen, die ih-
nen anvertraut sind, erst recht
Minderjährige, sexuell miss-
brauchen, steht das in besonders
krassem Widerspruch zu ihrem
Amt. Wir erleben das ja gerade.
Die berechtigte Empörung ist
das Negativbild der positiven
Erwartungen, die die Menschen
an einen Priester zu Recht stel-
len. Wenn wir also solche durch
nichts zu entschuldigenden Ver-
fehlungen nicht lückenlos auf-
klärten, würden wir zulassen,
dass unsere Glaubwürdigkeit
untergraben wird.

Was kann die Kirche tun,
um Missbrauch zu ver-

hindern?

HESSE: Zunächst einmal gilt:
Ehrlichkeit, Wachsamkeit und
der Schutz der uns anvertrauten
Menschen haben allererste Prio-
rität. In den letzten dreißig Jah-
ren haben sich auch die medizi-
nischen und psychologischen
Kenntnisse über krankhaft ge-
störte sexuelle Neigungen deut-
lich verbessert. Nicht nur in der
Priesterausbildung, sondern
auch in der Aus- und Weiterbil-
dung unserer kirchlichen Mitar-
beiter sind Fragen der Persön-
lichkeitsbildung und der
menschlichen Integration der
Sexualität seit langem selbst-
verständlicher und auch regel-
mäßiger Bestandteil. Den Zöli-
bat abzuschaffen, wie manche
jetzt fordern, löst das Problem
nicht! Zwischen Pädophilie und
Zölibat gibt es nach dem Urteil
führender Experten keinen Zu-
sammenhang. Und es geht auch
völlig am eigentlichen Sinn des
Zölibats vorbei, wenn man ihn
allein unter sexuellem Aspekt
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Vom Erzbischof
wurden ernannt:

Dechant Dr. Reinhold Mal-
cherek – unter Beibehaltung
seiner bisherigen Aufgaben –
zum kommissarischen Vorsit-
zenden des Katholischen Kir-
chengemeindeverbandes Me-
ckenheim und zum Pfarr-Per-
sonaliaverweser an den Pfar-
reien St. Petrus in Mecken-
heim-Lüftelberg, St. Jakobus in
Meckenheim-Ersdorf, St. Jo-
hannes der Täufer in Mecken-
heim, St. Martin in Mecken-
heim-Wormersdorf sowie zum
Rektoratspfarrverweser an der
Rektoratspfarrei St. Michael in
Meckenheim-Merl im Seelsor-
gebereich „Meckenheim“ des
Dekanates Meckenheim/
Rheinbach.

Pfarrer Dr. Dominik Meie-
ring – unter Beibehaltung sei-
ner bisherigen Aufgaben – zum
Rector ecclesiae an der Kirche
„Am Elend“ (Elendskirche) in
Köln.

Pfarrer Karl Wenzel Heix bis
zum 31. Dezember 2012 zum
Subsidiar an der Pfarrei St.
Matthäus in Düsseldorf-Ga-
rath/Hellerhof im Dekanat
Düsseldorf-Benrath.

Diakon Hans Häger bis zum
30. September 2013 zum Dia-
kon im Subsidiarsdienst an der
Pfarrei St. Maximilian Kolbe in
Köln-Porz-Eil/Grembergho-

ven im Dekanat Köln-Porz.
Diakon Gerd Figaszewski –

unter Beibehaltung seiner bis-
herigen Aufgaben – zum Be-
zirkspräses des Bezirksverban-
des Bergisch Gladbach im Diö-
zesanverband Köln im Bund
der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften e.V.

Diakon Bernd Waskowki –
unter Beibehaltung seiner bis-
herigen Aufgaben – zum Präses
der Kolpingsfamilie in Kettwig
im Dekanat Ratingen.

Pfarrer Martin Ruster – unter
Beibehaltung seiner bisherigen
Aufgaben – für die Dauer von
sechs Jahren zum Dekanatsprä-
ses der Katholischen Frauen-
gemeinschaft (kfd) und zum
Dekanatsfrauenseelsorger im
Dekanat Düsseldorf-Benrath.

Pfarrer Hans Volkhard
Stormberg zum Pfarrvikar an
den Pfarreien St. Bonifatius in
Düsseldorf, St. Ludger in Düs-
seldorf, St. Suitbertus in Düs-
seldorf, Mater Dolorosa in Düs-
seldorf-Flehe, St. Blasius in
Düsseldorf-Hamm und St.
Dionysius in Düsseldorf-Vol-
merswerth im Seelsorgebereich
„C“ des Dekanates Düsseldorf-
Süd.

Der Erzbischof hat:

Pfarrer Achim Knopp zum
31. Mai 2010 als Caritasbeauf-
tragter im Dekanat Hürth und
Pfarrvikar Seelsorgebereich
Hürther Ville, Dekanat Hürth
entpflichtet und in den Ruhe-
stand versetzt.

Pfarrer Josef Rottländer mit
Wirkung vom 1. September
2010 in den Ruhestand versetzt
und für die Dauer von drei Jahren
zum Subsidiar an den Pfarreien

St. Nikolaus in Bergisch Glad-
bach-Bensberg, St. Joseph in
Bergisch Gladbach-Moitzfeld
im Seelsorgebereich „Bensberg/
Moitzfeld“ des Dekanates Ber-
gisch Gladbach ernannt.

Pfarrer Josef Rosche zum
31. Juli 2010 als Pfarrvikar an
den Pfarreien St. Hubertus in
Pulheim-Sinnersdorf, St. Bru-
no in Pulheim-Stommeler-
busch, St. Martinus in Pulheim-
Stommeln im Seelsorgebereich

„Am Stommelerbusch“ des
Dekanates Pulheim entpflichtet
und in den Ruhestand versetzt.

Weihbischof em. Dr. Klaus
Dick – unter Beibehaltung sei-
ner übrigen Aufgaben – als
Rector ecclesiae an der Kirche
„Am Elend“ (Elendskirche) in
Köln entpflichtet.

Pfarrer Prof. Dr. Joachim
Windolph als Praxisbegleiter
und Pastoralsupervisor im Erz-
bistum Köln entpflichtet.
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Aus dem Erzbistum

Zur Person
aus dem Amtsblatt

des Erzbistums Köln
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betrachtet. Wir brauchen einen
verantwortungsvollen Umgang
mit dem Thema. Im Priesterse-
minar braucht es nicht nur eine
profunde Ausbildung, sondern
auch eine genaue Prüfung der
Kandidaten. Aber auch in unse-
ren Schulen und Kindergärten
spielt die Erziehung zu einer
starken Persönlichkeit eine zent-
rale Rolle. Denn auch das gehört

zur Prävention: Kinder, die Nein
sagen können, sind stärker. Wir
tun alles, um solche Vergehen
nach Möglichkeit zu verhindern.

Gibt es nach den Ereig-
nissen der letzten Wo-

chen konkrete Überlegungen?

HESSE: Wir hatten schon zum
Jahreswechsel mit Kardinal
Meisner im Geistlichen Rat fest-
gelegt, dass alle Priester, Diako-
ne, Pastoral- und Gemeinderefe-
renten an Informationsveran-

staltungen zu diesem Thema
teilnehmen. Hierbei geht es um
die Fragen: Was ist Missbrauch?
Wie gehen Täter vor? Wie ver-
halte ich mich, wenn Kinder von
Missbrauch erzählen? Wie ver-
halte ich mich als Seelsorger in
der Kinder- und Jugendarbeit?
— um nur einiges zu nennen. Re-
ferentin ist eine erfahrene Ärztin.
Die Ereignisse haben unsere
Planungen gezeigt, wie wichtig
sie sind, damit auch in Zukunft
gute Kinder- und Jugendarbeit in
unseren Gemeinden getan wer-

den kann und ein natürlicher
Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen möglich bleibt. Da-
rüber hinaus wird die Bischofs-
konferenz die Leitlinien von
2002 einer genauen Prüfung
unterziehen, um zu sehen, was
verbessert werden kann. Wir
hier in Köln werden in Kürze
auch eine fachlich versierte Frau
als Erstansprechpartnerin vor-
stellen, damit Missbrauchsopfer
die Wahl haben, ob sie lieber mit
einer Frau oder einem Mann das
erste Gespräch suchen.


